
Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und sind Sie bei Eintritt
mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so
sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. Mit Zahlung des Beitrages
haben Sie ab Zahlungseingang bei uns wieder Versicherungsschutz,
wenn wir den Vertrag noch nicht gekündigt haben. Eine von uns aus-
gesprochene Kündigung wird unwirksam, wenn Sie innerhalb eines
Monats nach der Kündigung den offenen Betrag ausgleichen.

7. Anwendbares Recht/Gerichtsstand und Sprache
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ansprüche aus dem Versi-
cherungsvertrag können Sie bei dem für unseren Geschäftssitz oder
für den Geschäftssitz unserer vertragsführenden Niederlassung örtlich
zuständigen Gericht geltend machen. Ist der Vertrag durch Vermittlung
eines Maklers zustande gekommen, können Sie auch das Gericht des
Ortes anrufen, an dem der Makler zur Zeit der Vermittlung seine
gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine solche nicht unterhält,
seinen Wohnsitz hat. 

Die Medien-Versicherung kann Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag bei dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht geltend machen.
Weitere gesetzliche Gerichtsstände können sich bei dem für den Sitz
oder die Niederlassung Ihres Geschäfts- oder Gewerbebetriebes ört-
lich zuständigen Gericht ergeben.

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet ausschließlich in
deutscher Sprache statt.

8. Erklärungen
Änderung der Anschrift oder des Namens: Bitte teilen Sie uns Ände-
rungen Ihrer Anschrift (Wohnung oder Geschäft) oder Ihres Namens
(Firmierung) zur Vermeidung von Nachteilen unverzüglich mit. Erklä-
rungen, die wir per Einschreiben an Ihre letzte uns bekannte Adresse
senden, gelten als Ihnen zugegangen.

Anzeigen und Erklärungen des Versicherers:

Für unsere schriftlichen Anzeigen und Erklärungen genügt ein Compu-
ter-Brief, auch wenn er nicht unterschrieben ist. 

9. Beschwerden
Wir werden uns stets sorgfältig und zuvorkommend um Ihre Versiche-
rungsangelegenheiten kümmern. Sollten Sie ausnahmsweise einmal
nicht mit unseren Leistungen zufrieden sein, so möchten wir Sie bitten,
sich an uns oder Ihren Vermittler zu wenden. Wir sind dann gerne zur
Stellungnahme bereit. Ergänzend können Sie sich auch an folgende
Adressen wenden:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Graurheindorfer Str.
108, 53117 Bonn; www.bafin.de

Versicherungs-Ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin;
www.versicherungsombudsmann.de

Merkblatt zur Datenverarbeitung
1. Vorbemerkungen

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen
Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer
Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt.
Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das
BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der
Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung
und –nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhält-
nissen geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen

Informationen zum Versicherungsschein
1. Identität des Versicherers

Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe
vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899
Borsigstraße 5, 76185 Karlsruhe
Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe, AG: Mannheim HRB 100003;
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. h.c. Helmut Sigloch; 
Vorstand: Klaus Haßler (Vors.), Jürgen Schellmann

2. Dauer des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindes-
tens einjähriger Dauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein Jahr und
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung
zugegangen ist.

3. Widerrufsrecht nach § 8 VVG
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angaben von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt am Tag,
nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen
einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie
die Vertragsinformation gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertrags-
gesetzes und diese Belehrung in Textform zugegangen sind. Zur Wah-
rung der Widerspruchsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Medien-Versicherung a.G
Borsigstraße 5
76185 Karlsruhe

4. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz. Ihr
Versicherungsbeitrag wird pro rata abgerechnet. Der Teil ihres Beitra-
ges, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, steht uns
als Risikoträger zu, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.

Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, sind die beider-
seitig empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde,
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen
Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von
weniger als einem Monat.

5. Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung des ersten oder einmaligen
Beitrages
Damit wir Ihnen Versicherungsschutz gewähren können, müssen Sie
die vereinbarten Beiträge zahlen. Zahlen Sie den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frühes-
tens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Wenn Sie nach-
weisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben, beginnt
der Versicherungsschutz gleichwohl zu dem vereinbarten Zeitpunkt.

Wird der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, so
sind wir, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, es sei denn, Sie haben die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

Weitere Regelungen zum Beginn des Versicherungsschutzes, zur Fäl-
ligkeit des ersten oder einmaligen Beitrages und zur Rechtzeitigkeit der
Zahlung entnehmen Sie den beigefügten Versicherungsbedingungen.

6. Folgen bei nicht rechtzeitiger Zahlung von Folgebeiträgen
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Ihnen auf
Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist von mindestens zwei
Wochen bestimmen. Die Zusammensetzung des Betrages nach Bei-
trägen, Zinsen und Kosten geben wir Ihnen an.

Wichtige Informationen zum Antrag und Versicherungsschein

Merkblatt zur Datenverarbeitung

MEDIEN-VERSICHERUNG a. G. KARLSRUHE
vorm. Buchgewerbe-Feuerversicherung, gegr. 1899

Borsigstraße 5 · 76185 Karlsruhe
Telefon 0721/5 69 00 0
Fax 0721/5 69 00 16

kontakt@medienversicherung.de
www.medienversicherung.de
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der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annah-
me besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

2. Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Daten-
verarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklä-
rung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Been-
digung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – außer in der
Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags
oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den
Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Wird die Einwilligungs-
erklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es
unter Umständen nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf
oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine
Datenverarbeitung und –nutzung in den begrenzten gesetzlich zulässi-
gen Räumen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

3. Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie zum Beispiel
beim Arzt einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtsentbindung) voraus. 

In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung)
ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel ent-
halten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

a) Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten.
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versi-
cherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichen-
falls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines
Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Scha-
den und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt
ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer
Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf
einer Lebensversicherung den Auszahlungsbeitrag (Leistungsda-
ten).

b) Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer
stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken
achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken
an Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer
benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische
Angaben von uns, wie des Risikos und Risikozuschlags sowie im
Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch
die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer
Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten über-
geben. 

c) Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherungs-
nehmer bei Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Scha-
denfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses
und die Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben.
Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle
oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (bean-
tragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versiche-
rungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den
Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder
entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherun-
gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkom-
men) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter
den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-
geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos oder zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag.

d) Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwen-
dig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sach-
verhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch
Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versi-

cherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Ver-
sicherer zu beantworten. Dazu bestehen bei den Fachverbänden
zentrale Hinweissysteme.

Solche Hinweissysteme gibt es beim Verband der Lebensversi-
cherungs-Unternehmen, beim Verband der Schadenversicherer
sowie beim Verband der privaten Krankenversicherung. Die Auf-
nahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt ledig-
lich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden
dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:

Sachversicherer

– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vor-
liegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungs-
missbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Scha-
densummen erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weite-
ren Missbrauchs. 

Unfallversicherer

– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht,

– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-
zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder
von Unfallfolgen,

– außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

e) Datenverarbeitung inner- und außerhalb der 
Unternehmensgruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite,
Bausparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich
selbständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen
umfassenden Versicherungsschutz und Finanzservice anbieten
zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Unternehmens-
gruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis können dabei einzelne Bereiche zentralisiert
werden, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So kann z.
B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert werden, auch wenn Sie
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschlie-
ßen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge,
ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten können in
einer zentralen Datensammlung geführt werden. 

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z. B. Name, Adresse, Kunden-
nummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge) von
allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch
Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen kor-
rekt gebucht werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags-
und Leitungsdaten sind dagegen nur von den Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe abfragbar. 

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung",
bei der die Vorschriften des BDSG zu beachten sind. Branchen-
spezifische Daten – wie z. B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten –
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen. 

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unter-
nehmen an:

Medien-Versicherung a.G. Karlsruhe
BK Versicherungsvermittlung GmbH, Karlsruhe

f) Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres
Versicherers. Richten Sie auch etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückver-
sicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.



Privathaftpflichtversicherung 

M i t t e i l u n g  n a c h  § 1 9  A b s .  5  V V G  ü b e r  d i e  F o l g e n  e i n e r  
V e r l e t z u n g  d e r  g e s e t z l i c h e n  A n z e i g e p f l i c h t

maxPool Servicegesellschaft Tel. (0 40) 29 99 40-0 
für Finanzdienstleister mbH Fax: (0 40) 29 99 40-600 
Hamburger Str. 205 info@maxpool.de 
22083 Hamburg www.maxpool.de 
AG Hamburg HRB 68382

Seite 1 von 1 Version 2007-11-06 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsan-
nahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen,
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten.

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les
• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht

ursächlich war. 

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-
tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.  

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die 
anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die 
Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingun-
gen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil.  
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weite-
re Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-
schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere 
Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rück-
tritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschluss-
frist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist 
Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu 
berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur beru-
fen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
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     Satzung 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 § 1 Name, Sitz
Die MEDIEN-VERSICHERUNG aG KARLSRUHE vorm. Buchgewerbe-
Feuerversicherung, gegr. 1899, ist unter dem Namen Feuerversicherungs-
Genossenschaft Deutscher Buchdrucker gegründet worden und führte von 1942 
bis 1985 den Namen Buchgewerbe-Feuerversicherung aG. Sie ist ein Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit. 

Ihr Sitz ist Karlsruhe. 

 § 2 Gegenstand des Unternehmens 
Die Gesellschaft betreibt im In- und Ausland insbesondere auf dem Gebiet der 
Versicherung von Medienbetrieben und Mediengegenständen die Feuer-, Ein-
bruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Maschinen-, Elektronik-, Verbundene Wohnge-
bäude-, Verbundene Hausrat-, Extended Coverage-, Unfall- und Allgemeine 
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. Die vor dem 01.07.1994 abgeschlosse-
nen Versicherungen wurden nach den von der Aufsichtsbehörde genehmigten 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen abgeschlossen. Rückversicherung wird 
nicht betrieben. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, solche 
erwerben oder errichten. 

 § 3 Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

Der Verein veröffentlicht alle Bekanntmachungen im Bundesanzeiger. 

B. Mitgliedschaft 
 § 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
Wer mit der Medien-Versicherung aG Karlsruhe vorm. Buchgewerbe-
Feuerversicherung, gegr. 1899, einen Versicherungsvertrag abschließt, wird für die 
Dauer der Versicherung ihr Mitglied. 

Die Mitgliedschaft können insbesondere erlangen: 

1. Druckereien, Buchbindereien, Papierverarbeitungsbetriebe,  
    Kartonagenfabriken, sonstige grafische Betriebe und Fachgeschäfte, 
2. Schrifthersteller, Reproduktionsanstalten und Zulieferfirmen, 
3. Zeitungs-, Zeitschriften- und Buch-Verlage, alle sonstigen  
    buchhändlerischen Betriebe und Videotheken, 
4. Studios, Sender und sonstige Betriebe im Bereich Neue Medien, 
5. Inhaber der unter Ziffer 1-4 genannten Betriebe und jede  
    dort tätige Person, 
6. Witwen und sonstige Angehörige von Mitgliedern, 
7. andere Personen durch Abschluss einer Wohngebäude-, Hausrat-,  
    Unfall-, Rechtsschutz- oder Haftpflichtversicherung. 

 § 5 Rechte der Mitglieder 
Die Mitglieder sind berechtigt: 

1. an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen (§ 17 Absatz 1), 
2. Anträge auf Einberufung außerordentlicher  
    Mitgliederversammlungen zu stellen (§ 19 Absatz 1), 
3. Anträge und Beschwerden dem Vorstand, dem Aufsichtsrat   
    und der Mitgliederversammlung zu unterbreiten. 

 § 6 Haftung 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder bzw. die Erben verstorbener 
Mitglieder haben keinen Anspruch an das Vereinsvermögen; sie sind aber zur 
Zahlung der Nachschüsse verpflichtet (§ 22). Diese Verpflichtung erlischt mit dem 
Ablauf von einem Jahr nach dem Ausscheiden bzw. dem Ausschluss. Die für das 
laufende Geschäftsjahr entrichteten Beiträge werden nicht zurückgezahlt. 

Mit dem Ende der Mitgliedschaft endet das Versicherungsverhältnis. 

C. Verwaltung und Geschäftsführung des Vereins 
 § 7 Verwaltungsorgane 
Die Verwaltungsorgane des Vereins sind: 

1. der Vorstand, 
2. der Aufsichtsrat, 
3. die Mitgliederversammlung. 

1. Vorstand 
 § 8 Zusammensetzung 
Der Vorstand besteht aus dem Direktor und dem Stellvertreter. 

Die Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat, der für den Vorstand die Geschäfts-
ordnung erlassen kann. 

Der stellvertretende Direktor hat in Ausübung der Vertretung dieselben Rechte und 
Pflichten wie der Direktor selbst. 

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Prokuristen bestellen. Der 
Widerruf der Prokura steht ausschließlich dem Vorstand zu. 

 § 9 Vertretung der Gesellschaft 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Für Vermögensverfügungen ist die Unterschrift 
beider Vorstandsmitglieder oder die eines Vorstandsmitgliedes und eines Prokuris-
ten erforderlich und genügend. 

Dem Vorstand obliegen die Vorbereitung und Ausführung der Aufsichtsrats- und 
Mitgliederversammlungsbeschlüsse sowie die Erledigung aller Geschäftsangele-
genheiten. Hierzu gehören insbesondere: 

1. Anstellung und Entlassung von Angestellten, 
2. Annahme oder Ablehnung von Versicherungsanträgen, 

3. Anerkennung oder Ablehnung aller Schadensansprüche, 
4. Kassen- und Rechnungsführung, 
5. Anlegung des Vermögens (§ 26), 
6. Festsetzung der Beiträge und etwaiger Nachschüsse. 

2. Aufsichtsrat 
 § 10 Zusammensetzung, Wahl 
Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. 

Wählbar zum Aufsichtsrat sind die Inhaber der in § 4 Ziff. 1-4 genannten Betriebe, 
soweit es natürliche Personen sind oder von diesen ermächtigte Personen; soweit 
die Inhaber juristische Personen sind, deren Organe oder von diesen ermächtigte 
Personen; außerdem sämtliche bisherigen und ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder 
sowie ausgeschiedene Vorstandsmitglieder. 

Die Wahl zum Aufsichtsrat ist nur bis zum Ende des Jahres möglich, in welchem 
das 65. Lebensjahr vollendet wird. 

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Mitglieder-
versammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 
Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amts-
zeit beginnt, nicht mitgerechnet. 

Wiederwahl ist zulässig. Das Wahlergebnis ist zu veröffentlichen. Die Wahl gilt als 
angenommen, wenn der Gewählte in der Versammlung oder binnen zwei Wochen 
nach Bekanntgabe der Wahl keinen Einspruch erhebt.  

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann, sofern nicht ein wichtiger Grund zur fristlo-
sen Niederlegung des Amtes berechtigt, sein Amt unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von 3 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden 
bzw. dessen Stellvertreter niederlegen.  

Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats aus oder nimmt der Gewählte die Wahl 
nicht an, so wird in der nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl für die 
restliche Amtszeit vorgenommen. 

Die Aufsichtsratsmitglieder führen ihr Amt ehrenamtlich; jedoch kann ihnen eine 
Aufwandsentschädigung gewährt werden, deren Höhe die Mitgliederversammlung 
bestimmt. 

 § 11 Vorsitzender des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat wählt in seiner ersten Sitzung nach Beendigung der ordentlichen 
Mitgliederversammlung einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Scheiden 
während ihrer Amtsdauer der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter 
aus ihrem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine neue Wahl vorzu-
nehmen. 

 § 12 Obliegenheiten des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat hat die ihm durch das Gesetz und die Satzung zugewiesenen 
Obliegenheiten zu erfüllen. Er hat insbesondere die Geschäftsführung zu überwa-
chen, sowie den Jahresabschluss, den Vorschlag für Verwendung des Bilanzge-
winns und den Geschäftsbericht zu prüfen und zu genehmigen.  

Zu den sonstigen Obliegenheiten des Aufsichtsrates gehören: 

1. Ernennung des Vorstands und der Abschluss von Anstellungsverträgen mit 
Vorstandsmitgliedern, 

2. die Zustimmung zur Bestellung von Prokuristen und Bevollmächtigten (§ 8 Abs. 
3), 

3. die Zustimmung zum Erwerb und zur Errichtung anderer Unternehmen und zur 
Beteiligung an solchen sowie zur Veräußerung, 

4. die Entscheidung über Beschwerden gegen den Vorstand, 

5. eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das Wohl des 
Vereins es erfordert. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung, soweit es sich nur um die Fassung 
handelt, zu ändern und für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde vor Genehmigung  
eines Änderungsbeschlusses weitere Änderungen verlangt, diese vorzunehmen. 

                      § 13 Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
Aufsichtsratssitzungen werden einmal im Kalenderhalbjahr einberufen.  

Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter kann aus wichtigem Anlass jederzeit eine 
außerordentliche Sitzung einberufen. 

Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter ist auf schriftlich begründetem Antrag des 
Vorstands oder eines Aufsichtsratsmitgliedes verpflichtet, eine außerordentliche 
Sitzung einzuberufen und innerhalb zwei Wochen, gerechnet vom Tage der 
Antragsstellung an, abzuhalten. 

Leiter der Aufsichtsratssitzungen ist der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Sitzungsbericht anzufertigen, der 
vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter zu unterschreiben ist.  

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmung entscheidet einfache Mehrheit, 
bei Stimmengleichheit der Vorsitzende. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 
In dringenden Fällen kann der Vorsitzende oder sein Stellvertreter eine schriftliche 
Abstimmung herbeiführen, wenn kein Mitglied widerspricht. 



In den Aufsichtsratssitzungen können die Vorstandsmitglieder und die Angestellten 
des Vereins teilnehmen, die der Aufsichtsrat hierzu bestimmt. Sie besitzen kein 
Stimmrecht, können jedoch mit der Führung des Sitzungsberichtes betraut werden. 

3. Mitgliederversammlung 
 § 14 Allgemeine Bestimmungen 
Die Mitgliederversammlung vertritt als oberstes Organ die Gesamtheit der Mitglie-
der. Sie beschließt über alle Angelegenheiten, die nicht durch den Vorstand oder 
Aufsichtsrat zu erledigen sind, und ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Teilnehmer 
beschlussfähig. 

 § 15 Einberufung und Ort der Mitgliederversammlung 
Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen hat unter Angabe der Tagesord-
nung spätestens einen Monat vor dem Tage der Versammlung durch den Vorstand 
zu erfolgen. 

Den Versammlungsort bestimmt die Mitgliederversammlung, Zeit und Tagesord-
nung der Vorstand im Benehmen mit dem Aufsichtsrat. 

 § 16 Leiter der Mitgliederversammlung 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederver-
sammlung. Sind beide verhindert, so übernimmt das an Lebensjahren älteste 
Aufsichtsratsmitglied die Leitung. 

Bei Beschwerden über die Tätigkeit des Aufsichtsrats muss der Vorsitzende einen 
anderen Leiter wählen lassen. 

Über die Verhandlung und Beschlüsse ist von einem Notar ein Sitzungsbericht mit 
Anwesenheitsliste aufzunehmen. 

 § 17 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
Sitz und Stimme haben in der Mitgliederversammlung die anwesenden und solche 
Mitglieder, die einem anwesenden Mitglied ihre Stimme schriftlich übertragen 
haben. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst, soweit diese Satzung für bestimmte Beschlüsse keine 
qualifizierte Mehrheit  verlangt (vgl. § 18). 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Bei Wahlen ist 
mit Zetteln abzustimmen, wenn nicht einstimmig Wahl durch Zuruf gewünscht wird. 
Wird bei Wahlen einfache Mehrheit nicht erreicht, so findet eine weitere Wahl 
zwischen den Personen statt, auf welche die meisten Stimmen entfallen sind. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Wird von Mitgliedern die Bekanntmachung von Gegenständen zur Beschlussfas-
sung verlangt, so genügt es, wenn diese Gegenstände binnen 10 Tagen nach der 
Einberufung der Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. 

 § 18 Ordentliche Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate des 
Geschäftsjahres statt. 

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats, 
b) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes     
    sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, 
c) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
d) Beschlussfassung über Anträge des Vorstands und der Mitglieder  
    (gem. § 124 Akt. G), 
e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung.  
f)  Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft. 

Der Widerruf der Bestellung zum Mitglied des Aufsichtsrats (Abs. 1 Ziffer a) sowie 
die Beschlüsse zu Abs. 1 Ziffer e) und f) bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der 
abgegebenen Stimmen. 

 § 19 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Beschluss des Aufsichtsrats 
oder der ordentlichen Mitgliederversammlung oder auf Antrag des Vorstands oder 
auf schriftlichen Antrag von mindestens dem zehnten Teil der Mitglieder einzuberu-
fen.

Der Tag der Mitgliederversammlung darf nicht über zwei Monate, vom Tage der 
Antragstellung an gerechnet, hinausgeschoben werden. 

 § 20 Auslagenersatz
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie alle sonstigen ehrenamtlichen Organe des 
Vereins erhalten für jeden Sitzungs- und Reisetag eine Entschädigung für Reise-
kosten und Auslagen, deren Höhe der Vorstand beschließt. 

D. Vermögensverwaltung 

 § 21 Beiträge 
Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 

1. den im Voraus zu zahlenden Beiträgen der Mitglieder, 
2. den evtl. zu erhebenden Nachschüssen, 
3. den sonstigen Einnahmen. 

 § 22 Nachschusspflicht 
Reichen die Einnahmen und verfügbaren Rücklagen mit Ausnahme der anderen 
Gewinnrücklagen zur Deckung der Ausgaben nicht aus, so sind die Mitglieder zu 
Nachschüssen bis zur Höhe eines Jahresbeitrages verpflichtet. Der Nachschuss-
pflicht unterliegen auch die in dem betreffenden Geschäftsjahr ausgeschiedenen 
und eingetretenen Mitglieder. Der Vorstand setzt im Benehmen mit dem Aufsichts-
rat die Höhe der Nachschüsse fest und fordert die Mitglieder zur Zahlung des 
jeweiligen Nachschusses mit einer Frist von vier Wochen auf. 

Die Verzugsfolgen richten sich nach § 39 des Versicherungsvertragsgesetzes. 

 § 23 Schwankungsrückstellung 
Zum Ausgleich des schwankenden Jahresbedarfs ist eine Rückstellung nach 
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der von der Aufsichtsbehörde erlasse-
nen Anordnungen zu bilden.

                      § 24 Verlustrücklage 
Zur Deckung von Verlusten aus dem Geschäftsbetrieb wird eine Verlustrücklage 
gebildet. 

1. Ihr sind zuzuführen: 

a) 1% der Jahresbeiträge bis die Rücklage den Betrag von € 3.579.044,00 erreicht 
hat oder nach eventueller Inanspruchnahme wieder erreicht, jedoch maximal der 
Jahresüberschuss, 

b) der Betrag des Jahresüberschusses, der der Verlustrücklage weiterhin durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung zuzuführen ist. 

2. Reichen die Beiträge und die sonstigen Einnahmen zur Deckung der satzungs-
mäßigen Ausgaben eines Geschäftsjahres nicht aus, wird der Fehlbetrag durch 
Beschluss des Vorstandes und im Einvernehmen mit  
dem Aufsichtsrat aus der Rücklage gedeckt. 

3. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr nur bis zu 
einem Drittel ihres jeweiligen Bestandes in Anspruch genommen werden. 

4. Solche Entnahmen müssen innerhalb von fünf Jahren - nach Möglichkeit in 
gleichen Teilbeträgen - wieder aufgefüllt werden. 

                     § 24 a Andere Gewinnrücklagen 
Zur Sicherstellung der Solvabilitätsanforderungen wird der in einem Geschäftsjahr 
erzielte Überschuss den anderen Gewinnrücklagen zugeführt, soweit er nicht der 
Verlustrücklage (§ 24) zuzuführen ist.  Die Mitgliederversammlung entscheidet 
durch Beschluss über den Betrag des Jahresüberschusses, der den anderen 
Gewinnrücklagen zuzuführen ist.  

 § 25 Beitragsrückerstattung 
Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Verlustrücklage  
(§ 24) oder den anderen Gewinnrücklagen (§ 24 a) zuzuführen ist, ist er den 
Mitgliedern als Beitragsrückerstattung zurückzugewähren. 

Die Mitgliederversammlung beschließt, ob er den Mitgliedern auf die Beiträge und 
Nachschüsse des folgenden Geschäftsjahres anzurechnen, in bar auszuzahlen 
oder einer Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen ist. Wird eine solche 
gebildet, beschließt die Mitgliederversammlung über ihre Verwendung, die keinem 
anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen darf. 

An der Überschussverteilung nehmen nur die am Schluss des Geschäftsjahres 
vorhandenen Mitglieder teil. Die Verteilung hat im Verhältnis zu der Höhe der 
geleisteten Beiträge für das Geschäftsjahr zu erfolgen, in dem der Überschuss 
erzielt worden ist. 

 § 26 Anlegung des Vermögens 
Das Vermögen des Vereins ist im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat durch den 
Vorstand nach den gesetzlichen Vorschriften und den Richtlinien der Aufsichtsbe-
hörde anzulegen. 

E. Auflösung 
  § 27 Auflösung des Vereins 
Wird der Verein auf Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst, so bestimmt 
diese die Verwendung des nach der Abwicklung bleibenden Vermögens. 

Dieses kann nur zu Unterstützungszwecken, und zwar je zur Hälfte für die Beleg-
schaft des Vereins und für die Angehörigen der in § 4 Ziff. 1-4 genannten Betriebe 
verwendet werden. Eine Verteilung der Überschüsse an die Mitglieder darf nicht 
stattfinden. 

Im Falle der Auflösung erfolgen die Bekanntmachungen im “Bundesanzeiger”. 

9. Änderung beschlossen von der  100. Mitgliederversammlung am 13. Juni 2006 
in Karlsruhe. Genehmigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
am 25. Juli 2006. Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Karlsruhe am 
04. August 2006. 
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